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26. 6. 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom 
1962, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 
in der Fassung von 1929 hinsichtlich des 

Schulwesens abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 wird ~bgeändert wie folgt: 

1. Artikel 14 hat zu lauten: 

"Artikel 14. (1) Bundessache ist die Gesetz­
gebung und die Vollziehung auf dem Gebiete 
des Schulwesens sowie auf dem Gebiete des Er­
ziehungswesens in den Angelegenheiten der 
Schüler- und Studentenheime, soweit 'in den fol­
genden Absätzen nicht anderes bestimmt ist. 

(2) Bundessame ist die Gesetzgebung, Landes­
sache die Vollzieh ung in den Angelegenheiten 
des Dienstrechtes der Lehrer für öffep.tliche 
Pflichtschulen, soweit im Abs. 4 lit. a nicht 
anderes bestimmt ist. In diesen Bundesgesetzen 
kann die Landesgesetzgebung ermächtigt wer­
den, Zu genau zu bezeichnenden einzelnen Be­
stimmungen Ausführungsbestimmungen zu er­
lassen; hiebei finden die Bestimmungen des 
Artikels 15 Abs. 6 sinngemäß Anwendung. 
Durchführungsverordnungen zu diesen Bundes­
gesetzen sind, soweit darin nicht anderes be­
stimmt ist, vom Bund zu erlassen. 

(3) Bundessache i'st die Gesetzgebung über die 
Grundsätze, Landessache die Erlassung von Aus­
führungsgesetzen und die Vollziehung in folgen­
den Angelegenheiten: 

a) Zusammensetzung und Gliederung der 
Kollegien, die im Rahmender Schul­
behörden ,des Bundes auf Landes- und 
Bezirksebene zu bilden sind, einschließlich 
der Bestellung der Mitglieder dieser Kol­
legien und ihrer Entschädigung; 

b) äußere Organisation (Aufbau, Organi­
sationsformen, Errichtung, Erhaltung, 
Auflasslfng, Sprengel, Klassenschülerzahlen 
und Unterrichtszeit) der öffentlichen 
Pflichtschulen; 

c) äußere Organisation der öffentlichen 
Schülerheime, die ausschließlich oder vor-

wiegend für Schüler von Pflichtsdtulen be-
stimmt sind; . ; 

d) Anstellungserfordernisse der von den Län­
dern, Gemeinden oder von Gemeindever­
bänden angestellten Kindergärtnerinnen 
und Erzieher an Horten und an Schüler­
heimen, die ausschließlich oder vorwie-

. gend für Schüler von Pflichtschulen be­
stimmt sind. 

(4) Landessache ist die Gesetzgebung und die 
Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

a) Behördenzuständigkeit zur Ausübung der 
Diensthoheit über die Lehrer für öffent- . 
liche Pflichtschulen auf Grund der gemäß 
Abs. 2 ergehenden Gesetze; in den Landes­
gesetzen ist hiebei Zu bestimmen, daß die 
Schulbehörden des Bundes auf Landes-

'und Bezirksebene bei Ernennungen, son-
, stigen Besetzungen von Dienstposten und 

bei Ausz.eichnungen sowie im Qualifika­
tions- und Disziplinarverfahren mitzuwir­
ken h~ben. Die Mitwirkung hat bei Er­
nennungen, sonstigen Besetzungen von 
Dienstposten und bei Auszeichnungen 
jedenfalls ein Vorschlagsrecht der Schul­
behörde erster Instanz des Bundes zu um­
fassen; 

b) Kindergartenwesen und' Hortwesen. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen der 
Abs. 2 bis 4 ist Bundessache die Gesetzgebung und 
die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

a) öffentliche übungsschulen, übungskinder­
gärten, übungshorte und übungsschüler­
heime, die einer öffentlichen Schule zum 
Zwecke lehrplanmäßig vorgesehener / 

. übungen eingegliedert sind; 
b) öffentliche Schülerheime, die ausschließlich 

oder vorwiegend für Schüler der in lit. a 
genannten übungsschulen bestimmt sind; 

c) Dienstrecht der Lehrer, Erzieher und Kin­
dergärtnerinnen für die in lit. a und b ge­
nannten öffentlichen Einrichtungen. 

(6) öffentlich·e Schulen sind jene Schulen, die 
vom gesetzlichen Schulerhalter errichtet und er­
halten werden. Gesetzlicher Schulerhalter ist der 
Bund, soweit die Gesetzgebung und Vollziehung 
in den Angelegenheiten der Errichtung, Erhal­
tung und Auflassung von öffentlichen Schulen 
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b) im letzten Satz statt "Artikeln 11 und 12" 
zu laute~: "Artikeln 11, 12 und 14 Abs. 2 
und 3". ' 

3. Z;ischen Artikel 81 und Artikel 82 ist. ein­
zufüge~: 

.Bundessache ist. GesetzliCher Schulerhalter ist I 
das Land oder nach Maßgabe der landesgesetz- , 
lichen Vorschriften die Gemeinde oder ein Ge- I 
meindeverband, soweit die Gesetzgebung oder 
Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung 
in den Angelegenheiten der Errichtung; Erhal­
tuno- und Auflassung von öffentlichen Schulen 
Landessache ist. öffentliche Schulen sind allge­
mein ohne Unter~chied der Geburt, des Ge­
schlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, der 
Sprache und des Bekenntnis'ses, im übrigen im 
Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen zu­
gänglich. Das gleiche gilt sinl;1gemäß für Kinder­
gärten, Horte und Schülerheime. 

,,~. Schulbehörden des Bundes. 

Artikel 81 a'. (1) Die Verwaltung des Bundes 
auf dem Gebiete des Schulwesens und auf dem 
Gebiete des Erziehungswesens in den Angelegen­
heiten der Sdlülerheime ist vom zuständigen 
Bundesminister und -' soweit es sich nicht um 
das Hochschul- und Kunstakademiewesen sowie 
um das land- und forstwirtschaftliche Schul­
wesen und das land- und forstwirtschaftliche 
Erziehungswesen in den Angelegenheiten d~r 
Schülerheime handelt - von den dem zuständI­
gen Bundesminister unterstehenden Schul­
behörden des Bundes zu besorgen. Zur Führung 
von Verzeichniss·en der Schulpflichtigen können 
im übertragenen Wirkungsber,eich des Bundes 
die Gemeinden herangezogen werden. 

(7) Schulen, die nicht öffentlich sind, sind Pri~ 
vatschulen; diesen ist nach Maßgabe der gesetz­
lichen Bestimmungen das öffentlichkeits recht zu 
verleihen. 

(8) Dem Bund steht die Befugnis zu, sich in 
den Angelegenheiten, die nach Abs. 2 und 3 in 
die Vollziehung der Länder fallen, von der Ein­
haltung der auf Grund dieser Absätze erlassenen 
Gesetze und Verordnungen Kenntnis zu ver­
schaffen, zu welchem Zwecke er auch Organe in 
die Schulen und Schülerheime entsenden kann. 
Werden Mängel wahrgenommen, so. kann dem 
Landeshauptmann durch Weisung (Artikel 20 
Abs. 1) die Abstellung der Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist aufgetragen werden. 
Der Landeshauptmann hat für die Abstellung 
der Mängel nach Maßgabe der gesetzlichen Vor­
schriften Sorge zu tragen und ist verpflicht·et, 
um die Durchführung solcher Weisungen zu 
bewirken, auch die ihm in seiner Eigenschaft als 
Organ des selhständigen Wirkungsbereiches des 
Landes zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden. 

(9) Auf dem Gebiete des Dienstrechtes der 
Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen gel­
ten für die Verteilung der Zuständigkeiten zur 
Gesetzgebung und Vollziehung hinsichtlich der 
Dienstverhältnisse zum Bund, zu den Ländern, 
zu den Gemeinden und zu Gemeindeverbänden 
die diesbezüglichen allgemeinen Regelungen der 
Artikel 10, 12 und 15, soweit in den vorher­
gehenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist. 

(10) Auf dem Gebiete des land- und forstwirt­
schaftlichen Schulwesens sowie auf dem Gebiete 
des land- und forstwirtschaftlichen Erziehungs­
wesens . in den Angelegenheiten der Schüler­
heime, ferner in den Angelegenheiten des 
Dienstrechtes der Lehrer und Erzieher an sol­
chen Schulen und Schülerheimen wird der Wir­
kungsbereich des Bundes und der Länder durch 
ein gesondertes Bundesverfassup.gsgesetz ge­
regelt." 

2. Im Artikel 15 Abs. 7 hat es 

a) im ersten Satz statt "Artikel 11 und 12" 
zu lauten: "Artikel 11, 12 und 14 Abs. 2 
und 3" und 

(2) Für den Bereich jedes Landes ist eine als 
Landesschulrat und für den Bereich jedes poli­
tischen Bezirkes eine als Bezirksschulrat zu be~ 
zeichnende Schulbehörde einzurichten. Im Land 
Wien hat der Landesschulrat auch die Aufgaben 
des Bezirksschulrates zu besorgen und die Be­
zeichnung Stadtschulrat für Wien zu führen. 
Der sachliche Wirkungs'bereich der Landes- und 
Bezirksschulräte 1st durch Buridesgesetz zu 
regeln. 

(3) Für die durch Gesetz zu regelnde Einrich­
tung der Schulbehörden des Bundes gelten fol­
gende Richtlinien: 

a) Im Rahmen der Schulbehörden des Bun­
des sind Kollegien einzurichten. Die 
stimmberechtigten Mitglieder der Kol­
legien der Landesschulräte sind nach dem 
Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag, 
die stimmberechtigten Mitglieder der Kol­
legien der Bezirkss·chulräte nach dem Ver­
hältnis der für die im Landtag vertretenen 
Parteien bei der letzten Landtagswahl im 
Bezirk abgegebenen Stimmen zu bestellen. 
Die Bestellung aller oder eines Teiles der 
Mitglieder der Kollegien durch den Land­
tag ist zulässig. 

h) Präsident des Landesschulrates ist der Lan­
deshauptmann, Vorsitzender des Bezirks­
schulrates der Leiter der Bezirksverwal­
tungsbehörde: Wird die Bestellung eines 
Amtsführenden Präsidenten des Landes­
schulrates gesetzlich vorgesehen, so tritt 
dieser in allen Angelegenheiten, die sid:t 
der Präsident nicht selbst vorbehält, an 
dessen Stelle. Wird die Bestellung eines 
Vizepräsidenten gesetzlich vorgesehen, so 
steht diesem das Recht der Akteneinsicht 
und Beratung zu; ein solcher Vizepräsi-
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dent ist jedenfalls in jenen fünf Ländern 
zu bestellen, die nach dem Ergebnis der 
letzten vor dem Inkrafttreten dieses Bun­
desverfassungsgesetzes durchgeführten 
amtlichen Volkszählung die meisten Ein­
wohner haben. 

c) Die Aufgabenbereiche der Kollegien und 
der Präsidenten (Vorsitzenden) der Lan­
des- und Bezirksschulräte sind durch Ge­
setz zu bestimmen. Zur Erlassung von 
Verordnungen und allgemeinen Weisun­
gen, zur Bestellung von Funktionären und 
zur Erstattung von Ernennungsvorschlä­
gen sowie zur Erstattung von Guta·chten 
zu Gesetz- und Verordnungs entwürfen 
sind die Kollegien zu berufen. 

d) In dringenden Fällen, die einen Aufschub 
bis zur nächsten Sitzung des Kollegiums 
nicht zulassen, hat der Präsident (der Vor­
sitzende) auch in den d~m Wirkungs­
bereich des Kollegiums zugewiesenen An­
gelegenheiten Erledigungen zu treffen und 
hierüber ohne Verzug dem Kollegium zu 
berichten. 

,e) Ist ein Kollegium durch mehr als zwei 
Monate beschlußunfähig, so gehen die 
Aufgaben des Kollegiums für die weitere 
Dauer der Beschlußunfähigkeit auf den 

. Präsidenten (Vorsitzenden) über. Der Prä­
sident (Vorsitzende) tritt in diesen Fällen 
an die Stelle des Kollegiums. 

(4) In den Angelegenheiten, die in den Wir­
kungsbereich der Kollegien fallen, können 
Weisungen (Artikel 20 Abs. 1) nicht erteilt 
werden. Dies gilt nicht für Weisungen, mit 
denen wegen Gesetzwidrigkeit die Durchfüh­
rung des Beschlusses eines Kollegiums untersagt 
oder die Aufhebung einer vom Kollegium er-

. lass·enen Verordnung angeordnet wird. Solche 
Weisungen sind zu begründen. Die Schul­
behörde, an die die W'eisung gerichtet ist, kann 
dagegen auf Grund eines Beschlusses des Kol­
legiums nach Maßgabe der Artikel 129 ff. unmit­
telbar Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof 
erheben. 

(5) Der z~ständige Bundesminister kann sich 
persönlich oder durch Organe des von ihm ge­
leiteten Bundesministeriums vom Zustand und 
von den Leistunger;t auch jener Schulen und 
Schülerheime überzeugen, die dem Bundesmini­
sterium im Wege der Landesschulräte unter­
stehen. Festgestellte Mängel - soweit es sich 

. nicht um solche im Sinne des Artikels 14 Abs. 8 
handelt - sind dem Landesschulrat zum Zwecke 
ihrer Abstellung bekanntzugeben. 

. Artikel 81 b. (1) Die Landesschulrät'e haben 
Dreiervorschläge zu erstatten 

a} für die Besetzung der Dienstposten des 
Bundes für Schulleiter, sOlllitige Lehrer und 
Erzieher an den den Landesschulräten 

j 

unterstehenden Schulen und Schülerheimen, 
b) für die B,esetzung der Di'e!IJ.stposten des 

Bundes für die bei den Landes- und 
Bezirksschulräten 'tangen Schulaufsichts­
beamte!IJ. sowie für dre Bestellung von 
Schulanlfsichtsbeamten; die ohne Besetzung 
eines Dienstpostens erfolgt,' 

c) für die Bestellung der V O1rsitzenden Ullld 
der M~tglieder der Priifungskommissionen 
für das Lehramt an Ha'upts·chulen und an 
Sonderschulen. 

(2) Die VorsChläge na·ch Abs. 1 sind a'n den 
gemäß Ar,tikel 66 Abs. 1 oder AI'ltikd 67 Abs. 1 
oder auf Grund sonstiger Bestimmun~en z'US·tän­
digen Bundesmin,ister zu erstatten. Die Auswahl 
unter den v01rgeschJa.genen Personen obEegt dem 
Bundesminister. 

(3) Bei jedem La)n1desschulrat sind Qualli·fika­
tions- und Disziplina.rkommission.en erstm- In­
stanz für Schulleiner und sonstige Lehrer sowie 
für Erzieher einzurichten, d.ie ,in einem öffent­
lich-r,echtli.chen Dienstv,erhältnis zum Bund 
stehen und an einer dem Landesschulrat unte·r­
stehenden Schule (Schül'erheim) verwendet wer­
dim. Das Nähere ist d~ch' Bundesgesetz zu 
regel~." 

4. Am Ende des A,rtikds 102 Abs. 2 ist an 
Stelle ,des Punktes ein Strichpunkt zu setzen Ulll,d 
anzufügen: 

"Schulwesen sow,ie Erzi'ehungswes.en in den 
Angelegenheiten der Schüler- und' Studenten­
heime, aus,genommen das, 1and- und fOfSltwirt­
schaft'liche Schulwesen und d.as Jand- und forst­
wirtschaftliche Erziehungswesen In den An­
gelegenheiten der Schülerheime." 

5. Artikel 102 a wilid aufgehoboo.. 

6. Dem Artikel 130 Abs. 1 wi'rd folgender Satz 
angefügt: 

"Der Verwaltun~gerichtShof erkennlt 31ußer­
dem über Bes'chwerden geg,en Weisungen gemäß 
Artikel 81 a Abs.4." 

7. Artikel 131 Abs.l ,erhält folgende Fassung: 
,,(1) Gegen den Bescheid' einer Verwaltun,gs­

behöl'de kann wegen Rech,tswidr;igkeit Be­
schwerde erheben: 

1. wer durch den B.escheid in sei,nen Rech,ten 
verletzt zu sein behauptet, na·ch Elis,chöpfung des 
m~tanzeMuges j 

2. itn de,n Angeleg,enheiten der A.rtikel 11, 12 
und 14 Abs. 2 'und. 3 sowie m jenen AlIllgeleg.en­
heiten, in denen dem B,esch·eid eines Lan,des- oder 
Bezirksschulrates ein. koLlegialer Bescholuß ZIU­

grunde liegt, der zuständige Bundesminister, so­
wei't die Pa.rtieien den Bes,ch,e]d im Instan.zenzug 
nicht mehr a.nfechten können." 

8. Im Artikel 142 ist 
a) am Ende des A'bs. 2 lit. cl an Stelle des 

Punktes ein St,richpunkt zu setzen und a:n­
zufügen: 
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"e) gegen einen Landeshauptmann wegen Nicht­
befolgung einer Weisung g,emäß Artikel 14 
A bs. 8: ,durch, Beschluß d1er Bundesregie­
rung; 

f) gegen einen Präs,identen oder Amtsfuh­
renden Präsidenten des Landesschulrates 
weg'en Gesetzesv,erletz'll'ng sowie wegen 
Nidttbefolgung der Verordnung,enoder 
sonstigen Anordnungen (Weisungen) des 
Bundes: durch Beschluß der Bundesr,egie-
nung."; 

.. b) in: Abs. 4 na-eh den WOl1ten "i'n den) in A~­
saJtz 2 unter d" ein Beisorich zu setzen und ein .... 
zufügen: "e und f"; 

c) am Ende des Abs. 4 anzufüg,en: 
"Der Verlust des Amtes des P,räsidemen des 

La;OOesschulrates h3itauch dien Verlust jenes 
Amtes 2Jur Folge, mit dem das Amt des Präsi­
dentengemäß Art~kel 81 a Abs.3 Ht. b verbl.ln­
den i,st."; 

d) im Abs.5 na.ch den Worten "im FaJ:le der 
l~t. ,d" ein Beistrich zu setzen 'Und einzufügen: 
"e und f". 

Artikel II. 

(1) Die Bestimmungen ,des § 8 Abs.5 lit. f des 
übergal1lgs~eset2Jes vom 1. Okwber 1920 Eh, der 
FasSUlng des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 
stehen d!er Schaffung von Geme.indeverbänJden 
für Zwecke der Errichtung und Erhaltung von 
öffentlichen Pflilchtschulen, von öffentlichen 
Schülerheimen und von, öffendidten Kinder­
gärten und Horten nicht entgegen. 

(2) Die Bestimmun~en des § 3 Abs.2 1et2Jter 
Satz des FiJnanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGlBl. 
Nr. 45, stehen der Umlegung ,des Bedarfes der 
im Abs. 1 angefülhrreuI' Gemeindeverbände nicht 
entge~m. Die Zuständigkeit zur Regelung der 
l!mlegrunlg des Bedalffes solcher Gemeinde­
verbände richtet s,Lch je ha chi dem Zweck des 
GemeindIeverbandes nach Artikel 14 Ahs. 3 lit. b 
oder c oder nadt Artike!l 14 Abs. 4 lit. b dies 
B'llndes-Verfassungsgesetzes in der Faswng von 
1929 und inder Fassung dieses Bundesverfas­
sungs'gesetzes. 

Artikel III. 

Abweichend von den Bestimmungen des 
Artikels 14 Abs. 2 bis 4 des Bundes-V.erfassungs­
~esetzes in der FassUt11g von 1929 und in der 
Fassung dieses .BUJUdesverfassUingsgesetzes ist 
B'llndessa·che die Gesetzgebung und! dne Voll­
ziehung in den Angelegenheiten des Bundes­
Blindenerziehungsil1iStilJUtes in WiJen, des Bundes~ 
T aubsitummenin!l!tit'lltes in Wien und der Bundes­
Berufssroule für Uhrenindustrie in Karlstein in 
Niederösterreid1. 

Artikel IV. 

(1) B~s zu einer '3.lliderweitilgen Regelung dureh 
Bundesgei>etz trägt der Bu:n1d d~e Kosten der Be-

soldung (Aktivitäts- und Pensionsaufwand} der 
Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Artikel 14 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 .und inder FassUing dieses 
Bundesverfassungsgesetz,cs), unbeschadet allfälli­
ger gesetzl[eher. Beitrag~leistungen der Länder 
zum Personalaufwand für diese Lehrer. 

(2) Solange der Bund ganz oder tei.lweise für 
die Kosten der Besoldung der ~m Abs. 1 genann­
ten Lehrer aufkommt, haben die Länd'er jährlich 
einen Dien'stpostenplan für diese Lehrer zu er­
stellen. Hiebei sind die für die Erstellung der 
Dienstpostenpläne für die Lehrer des Bundes 
jeweils geltenden Bestimmungen sinngemäß an­
zuwenden. 

(a) Solange der Bund, ganz oder teilweise für 
die Kosten der. Besoldung der im Abs. 1 genann­
ten Lehrer aufkommt, bedürfen der Zustimmung 
des zuständigen BundesminiiYteriums: 

a) Im Einvernehmen rillt dem Bundesmini­
sterium für F~Il'aifizen: die gemäß Abs. 2 zu 
erstellenden Dienstpostenpläne der Länder; . 
Die ZuS'timmung kann aus dem Grunde 
'einer zu geringen Landesdurchschnittszahl 
der Schüler j,e Klasse nicht verweigert 
werden, wenn sie bei Volks- und Haupt­
schulen, polytechnischen Lehrgängen und 
beigewerbli,chen, kaufmännischen oder 
hauswirtschaftlich·en Benufss,chulen minde~ 
stens 30, bei Sonderschulen mindeste!n's 15 
beträgt. 

b) Alle im freien Ermessen li,egenden Per­
sonalmaßnahmen über die, im Abs. 1 ge­
na;nnten Lehre,r, di.e finanzieUe Auswirkun­
gen naeh sich ziehen. Das lJuständ~g,e 
Bundesminislterirum hat jedoch im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerirum für 
Finanzen jene im freien Ermessen. liegen-

. den PersOinalmaßnahmen festzusteHen, die 
ihr.er Ger~ngfügigkeit wegen ohne eine 
solche Zustimmung getroffen werden kön­
nen. 

Artikel V. 

Bis zum Inkrafttreten des im Artikel 81 b 
A:bs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzesin der 
Fassung von 1929 und in der Fassf\lJng dieses 
Bundesverfassungsgesetzes g,enannten Blundes­
gesetzes sind außer den Vorschriften des Ge­
setzes vom 28. JuLi 1917, RGBl. Nr. 319 (Lehrer­
dienstpragmatik), über die bei den Land!esschul­
räten einzurichtenden Qualifikations- und Diszi~ 
plinarkommissionen auch die Bestimmungen der 
VerordIllUng vom 4. ApniJ 1918, RGBL Nr. 133, 
als bundesgesetzliche Vorseh'riften weit,erhin an­
zuwenden. 

Artikel VI. 

Im Rahmen der GewährUilig 'von Subventionen 
zum Personalaufwand konfessi,oneHer Privat-
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schulen obliegt es na,ch Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften dem zust~ndigen Bundesminister, 
die Auftcilung der diesen Schulen zur Verfü~ng 
zu steHenden Lehrerdioostposten .auf dlj'e ein­
zelnen Schulen vorzu!lJehmen. Die Gebietsköll"per­
schaft, weliche die Dienstholheit über eUie Lehrer 
für die entsprechenden öffentlichen Schulen aiUS­
'übt, ist verpflichtet, na,ch Maßgabe der bundes­
gesetzlichen Vorsch,l"\iften über die Subventioni,e­
rung die Zuweisung ,der einzelnen Lehrer an die 
Schulen durchzuführen. ' . 

Artikel VII. 

(1) Auf. die im Zeitpunkte des Inrorafwretens 
dies.es BundesverfassuQgsgesetz,es geltenden 
Rechtsvorschriften., die Angele~enheiten betref­
fen, für die dies,es Bundesverfassungsgesetz die 
Zuständigkeit zur Gesetzge'oonlg und VoIIzieh'UJlg 
re~elt, sind die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 des 
übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der 
Fassung des BGB!. Nr. 368 vom Jahre 1925 und 
des BGB!. Nr. 393 vom Jahre 1929 sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne des 
Abs. 1 auf Grund des § 42 des übergangs­
gesetzes vom 1. Orotober 1920 in seiner jeweili­
gen Fassung durch übereinstimmende Gesetze des 
Bund~s und der einzelnen Länder od'e'r der ein­
zdnen Länder Uind des Bundes erlassen worden 
sind, gelten folgende Bestimmungen: 

a) Ist inder Angelegenheit, weI.che die gesetz­
liche Regelung betrifft, auf Grund des vor­
liegenden Bundesverfassungsg,esetzes die 
Gesetzgebung Bundessach,e, so tritt das 
Landesgesetz aJußer ~raft. Die Geltung des 
mit ,diesem Landesges,etz übereinstimmen­
den Bundesg·esetzes ist von dem außer Kraft 
tretenden La:ndesgesetz nicht mehr ab­
hängig. 

b) Ist in der Angelegenheit, welche die ges,etz­
lid1e Regelung betrifft, auf Grund des VÜT­

liegenden Bundesverfassungsgesetzes die 
Ges,etzgebung ausschließlich oder hinsicht­
J,ich der Erlassung vün Ausführungs~ 
gesetzen Landessa,che, so tr~tt das Bundes­
gesetz außer Kraft. Die Geloung des .mit 
{hesem Bundesgesetz übereinstimmenden 
Lan,desgesetzes ist von dem aJußer KraJt 
N~etenden Bundesgesetz nid1t mehr ab­
hängig. 

(3) Süweit es sich bei den unter Abs. 2 li,t. b 
faUenden gesetzlichen Regelungen um landes­
ges,etzliche Vorschrif,ten über die Organisation 
der Schulaufsicht des Bundes in den Ländern 
halndelt, treten sie außer Kraft. 

Artik~l VIII. 

(I) In den Angelegenheiten 
. a) der Volksbildung und 

5 

b) des dmch dieses Bundesverfassungsges,etz 
. nicht erfaßten Erziehungswesens im Sinne 
dies Artikels 14 des Bundes-Verfasswngs­
gesetzes in der Fassung von 1929 [n seiner 
vor dem Ink:rafttreten dieses Bwndes­
verfassungsgesetzes in Geltung gestandenen 
FasSlUlilig 

können Andemngen der Gesetzeslage bis 'zu 
einer aJnderweitigen· bundesverfassungs gesetz­
li,chen Regelung nur durch übereinstimmende 
Gesetze des Bundes und der Ländler bewirkt 
wer,den; dje. Voll~iehung in diesen AngeIeg,en­
heiten ist Bundessarue. 

(2) Die Bestimmungen ,des Al1'tikels 11 Abs. 2 
bis 5 dies Bundes-Verfassungsgesetzes ~n der 
Fassung .von 1929 ,gelten auch für die im Abs.1 
bezeich,neten Angd~enh.eiten. 

Artikel IX. 

Die KompetenlZbesltimmungen der §§ 2 und 3 
,des Minderheiten-Schulgesetzes für Käl1nten, 
BGBL Nr: 101/1959, werden ,durch dieses 
Bundesv.erfassungs,gese!z mcht berührt. 

Artikel X .. 

Mit dem Witksamwerden dieses Bundes­
verfassungsgesetzes treten folgende bundesve:rfas­
sungsgesetzlichen Vorschriften, soweit sie sich 
nicht auf das land- und forstwirtschaftliche Schul­
wesen beziehen, auKer Kraft: 

a) .§ 42d'es überga.ngsgesetzes vom 1. Oktober 
1920 rn der Fassung des BGBl. Nr. 368 
vom Jahre 1925 und des BGB!. Nr. 393 
vom Jahre 1929; 

b) ·das Bundesverfassungsgesetz vüm 21. April 
1948, BGB!. Nr. 88, betreffend den W~r­
kungsbereich des BUiflldes und der Länder 
auf dem Gebiete des Dienstrechtes der 
Schulaufsichtsbeamten sowie der Lehrer 
öffentlicher Schulen . (Lehrerdienstrechts­
Kompetenzgesetz) ; 

c) das Bundesv'erfass.ungsgesetz vom 13. Juli 
1955, BGB!. Nr.162, wom~t die Zustä:ndiig­
keit des Bundes und d'er Länder zur 
Gesetzgebung und VolLziehung aJUf. dem 
Gebiete der Errichtung, Erlhaltung und 
Auflassung öffentlicher SchUilen, Kinder­
gäroen und Hort'e g,eregelt wil1d (Schul­
er haltungs-Kom petenZJgesetz). 

Artikel XI. 

Dieses BundesverfassUITIgsgesetz tritt mit 
(TaJg der Besch:tußfassung 

durch den Nationalrat) in Kraft. 

Artikel XII. 

Mit der VollziehuIlig dieses Bundesverfassungs­
gesetzes ist die BundesregiefUlng betraut . 
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Erläuternde Bemerkungen 

Das Bundes-Verfassungsgesetz vom Jahre 1920 
hat im Artikel 14 die Aufteilung der Kom­
petenzen zwischen dem Bund und ,den Ländern 
hinsichtlich der Gesetzgebung und Vollziehung 
auf dem Gebiete des Schul-, Erziehungs- und 
Volksbildungswesens einem besonderen Bun­
desverfassungsgesetz vorbehalten. Die bis zur 
Erlassung eines solchen besonderen Bundes­
verfassungsgesetzes notwendigen Zwischenlösun­
gen wurden zunächst im § 42 des Verfassungs­
übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 ge­
troffen, welche 'Bestimmungen adäßlich der 
Zweiten Verfassungsnovel'le im Jahre 1929 aus­
gebaut wurden. 

In einem durch di,ese Verfassungsnovelle des 
Jahres 1929 ~ingefügten Artikel 102 a der Bundes­
verfassung wurde darüber hinaus zur Ver­
stär kung des Einflusses der Länder in der' V 011-
ziehung des Bundes auf dem Gebiete des Schul­
wesens eine von der übrigen Bundesverwaltung 
abweichende Lösung getroffen, indem die kol­
legial,en SChulbehörden gegenüber dem zustän­
digen Bundesminister eine relativ starke Selb­
ständigkeit erhielten. 

Die durch § 42 des Verfassungs-übergangs­
gesetzes 1920 in der Fassung von 1929 für .große 
Teile des Schulwesens instituierte paktierte 
Gesetzgebung (übereinstimmende Gesetze des 
Bundes und der Länder) hatte zur Folge, daß die 
Gesetzgebungstätigkeit gerade auf diesem für die 
staatliche Entwicklung so bedeutenden Gebiet 
nur schleppend, zum Teil nach Ländern ver­
schieden, vor sich ging. 

Eine Verwirrung auf weiten Gebieten des 
österreichischen Schulrechtes trat durch die 

. staatsrechtlichen 1\nderungen der Jahre 1934 
·und 1938 ein, durch die eine Reihe von Rechts­
vorschriften in ihr.er Geltung teils beseitigt, teils 
zweifelhaft wurde. . 

Seit 1945 bemühen sich daher die heiden Re­
gierungsparte~en in schwierigen und lang­
wierigen Verhandlungen, zu einem Komprorniß 
zu gelangen, um die gesetzliche Neugestaltung 
des Schulwesens zu ermöglichen, durch welche 
der bestehende provisorische Zustand der ver-

fassungsrechtlichen und die Unklarheit der. em­
fachgesetzlichen Lage überwunden werden soll. 
Nur auf zwei Teilgebieten der Schulkompetenzen 
konnten bisher Lösungen erreicht werden, näm­
lich durch das Lehrerdienstrechts-Kompetenz­
gesetz vom Jahre 1948 und das Schul'erhaltungs­
Kompetenzgesetz . vom Jahre 1955. 

Im übrigen gelang es erst in ·den währ,end der 
Jahre 1960 bis 1962 geführten Verhandlungen, 
ein gemeinsames Regierungsprogramm zu ent­
wickeln. In mehreren Fühlungnahmen mit den 
Ländern wurde auch der seit 1920 ausständige 
Ausgleich zwischen dem Bund und den Ländern 
über die Kompet·enzverteilung auf dem qeb~ete 
des Schulwesens gefunden. 

Zum Aufbau des vorliegenden Entwurfes einer 
Bundesverfassungsnovelle ist zu bemerken, daß 
der Entwurf in einem Artike~ I die Einlösung 
der Promesse des Artikels 14 des Bundes-V,erfas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 hinsicht­
lich der Regelung des Wirkungsbereiches des 
Bundes und der Länder auf dem Gebiete des 
Schulwesens und eine eingehende Neugestaltung 
der derzeit im Artikel 102 a enthalnenen Be­
stimmungen über die Schulbehörden des Bundes 
enthält. Ferner sieht der Entwurf in seinem Ar­
tikel I Ergänzungen verschiedener anderer Be­
stimmungen der Bundesverfassung vor, die im 
Zusammenhang mit der Kompetenzregelung 
und mit den Bestimmungen über die Schul­
behön;ien notwendig sind. In den folgenden 
Artikeln II bis VIII sind die notwendigen 
übergangsregelungen enthalten. Die Artikel IX 
bis XII enthalten Schlußbestimmungen. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes bemerkt: 

Zu Artikel I: 

Zu Punkt 1: 

Dieser Punkt der BundesverfassungsnovelLe . 
sieht die Aufteilung des Wirkungsbereiches des 
Bundes und der Länder in Gesetzgebung und 
Vollziehung auf dem Gebiet des Schulwesens 
sowie auf dem damit im Zusammenhang stehen-
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den Gebiet des Erziehungswesens vor. Obgleich' Zu Artikel 14 Abs.2: 
Artikel 14 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 die Erlassung eines "beson­
deren Bundesverfassungsgesetzes" in diesen An­
gelegenheiten vorsieht, schien der Einbau der 
Kompetenzbestimmungen in die Bundesverfas­
sung selbst zweckmäßig, da es sich bei den 
Schul- und Erziehungskompetenzen um eine 
wichtige Materie der staatlichen Gesetzgebung 
u~d VoNziehung handelt, die ihre Regelung in 
dem Grundgesetz des Staates selbst finden soll. 

Zum Aufbau der im Entwurf vorliegenden 
Fassung des Artikels 14 i~t zu bemerken, daß 
der Abs. 1 eine Generalklausel zugunsten der 
Kompetenzeri des Bundes auf dem Gebiete des 
Schulwesens und des damit zusammenhängenden 
Erziehungswesens ausspricht, während in den 
Abs. 2, 3 und 4 diejenigen Angelegenheiten 
aufgezählt sind, bezügl1ich deren die Gesetz­
gebungs- und Vollziehungskompetenzen . analog 
den Artikeln 11, 12 und 15 der Bundesv·erfassung 
verteilt sind. Abs. 5 enthält eine eI'gänzende 
Bestimmung zur Kompetenzregelung bezüglich 
der übungsschulen. Abs. 6 und Abs. 7 enthalten 
Definitionen der Begriffe "öff.entliche" und 
"private" Schulen. Abs. 8 sieht eine der Bestim­
mung des Artikels 15 Abs. 2 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes . nachgebildete . Regelung über 
das Recht des Bundes zur Mänge~rüge' vor. 
Abs. 9 verweist auf die Kompetenzvorschriften 
der Bundesverfassung bezüglich des Dienstrechtes. 
Abs. 10 nimmt von der Kompetenzverteilung 

. des Artikels 14 das Gebiet des land- und forst­
wirtschaftlichen Schulwesens und des bnd- und 
forstwirtschaftlichen Erziehungswesens aus. Dies­
bezüglich wird die Kompetenzregelung einem 
gesonderten Bundesverfassungsgesetz vorbehalten. 

Zu Artikel 14 Abs. 1: 

Diese Bestimmung weist dem Bund die volle 
Kompetenz zu'r Gesetzgebung und Vollziehung 
auf dem Gebiete des Schulwesens sowie auf dem 
Gebiete' des Erziehungswesens in den Angelegen­
heiten der Schüler- und Studentenheime zu, 
soweit in den -darauffolgenden Absätzen (2, 3 
und 4) nicht anderes bestimmt ist. Diese Re­
gelung findet ihre Rechtfertigung darin, daß die 
verschiedenen Schubrten eine Einheit bilden, 
wobei der Besuch einer Schule oftmals an die 
erfolgreiche Absolvierung einer anderen Schule 
gebunden ist. Die Konzentration der Gesetz­
gebungskompetenzen und der Vollziehung in 
Form einer Generalklausel beim Bund bietet die 
Gewähr, daß die Gesetzgebung auch in Hin­
kunft dieser Einheit des Schulwesens Rechnung 
trägt und es nicht zu einer länderweisen Zer­
splitterung. des Schulwesens kommt, die in 
anderei:J.Ländern zu oftmals in der Literatur 
bedauerten Nachteilen fü;r den Staatsbürger 
geführt hat. 

In übereinstimmung mit der geltenden Rechts­
lage auf Grund des Lehrerdienstrechts-Kom­
petenzgesetzes 1948 wird in den Angeleg6nheiten 
des Dienstrechtes der Lehrer für öffendiche 
Pflichtschulen (Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
polytechnische Lehrgänge und gewerbliche und 
kaufmännische Berufsschulen) dem Bund nur die 
Gesetzgebung vorbeha~ten, während die V 011-
ziehung den Ländern zugesprochen wird. Auf 
Grund der später zu behandelnden Bestimmung . 
des Abs.4 lit. a kommt den Ländern überdies 
die Gesetzgebung und Vonziehung hinsichtlich 
der Zuständigkeit der zur Ausübung der Dienst­
hoheit über die Pflichtschullehrer berufenen Be­
hörden zu. Die Bestimmungen des zweiten und 
dritten Satzes des Abs. 2 enthalten Ergänzungen, 
wie sie auch die Artikel 10 Abs. 2 und 11 Abs. 3 
des Bundes-Verfassungsgesetzes enthalten. 

Zu Artikel 14 Abs.3: 

Diese Bestimmung zählt entsprechend der 
Kompetenzregelung des Artikels 12 des Bundes­
Verfassungsgesetzes jene Angelegenheiten auf, 
hinsichtlich deren dem Bund die Gesetzgebung 
über die Grundsätze, den Ländern die Aus­
führungsgesetzgebung und die Vollziehung zu-
kommt. . 

In lit. a wird den Ländern die Ausführungs­
gesetzgebung und die VolI'ziehung in den An­
gelegenheiten der' Zusammensetzung der Kol­
legien der auf Landes- und Bezirksebene ein­
zurichtenden Schulbehörden des Bundes vor­
behalten. Dadurch soll den Ländern die Mög­
lichkeit gegeben werden, an der Gestaltung d-er 
(unmittelbaren) Schulbehörden des Bundes ent­
scheidend mitzuwirken. Diese von den Kom­
petenzregelungen über die Organisation unmittel­
barer Bundesbehörden auf allen anderen Gebieten 
der staatlichen Verwaltung abweichende Lösung 
ist im Hinblick auf die historische Entwicklung 
der Schulbehörden, die immer eine gewisse 
Mittelstellung zwischen 'reinen Bundes- und 
reinen Landesbehörden hatten, zu rechtfertigen. 
Im Zusammenhalt mit den Bestimmungen des 
Artikels. 81 a (die im wesentlichen den: Bestim­
mungen des bisherigen Artikels 1Ot2 a ent­
sprechen) über die weitgehende Autonomie der 
Schulbehörden auf Landes- und Bezirksebene 
gegenüber dem zuständigen Bundesminister stellt 
die vorgesehene Regelung zugleich -ein im Hin­
blick auf den föderal'istischen Aufbau der Re­
publik österreich notwendiges Gegengewicht zu 
der im Abs. 1 statuierten grunds~tzlichen Zu­
ständigkeit des Bundes auf dem Gebiete des 
Schulwesens da-r. 

Die Bestimmungen der lit. bund c sehen vor, 
daß den Ländern hinsichtlich der öffentlichen 
Pflichtschulen jene (taxativ aufg.ezählten) An­
gelegenheiten in Ausführungsgesetzgebung und 
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Vollziehung zugewiesen werden, welche den 
eigentlichen Schu}betrieb erst ermöglichen. Diese 
Angelegenheiten werden unter dem Sammel­
begriff "äuß,ere Organisation" zusammengefaßt. 
Dazu gehören: 

a) Aufbau der öffentlichen Pflichtschulen; 
darunter ist ,die Zahl der Schulstufen und 
die Zusammenfassung der Schüler in Klas­
sen zu verstehen. 

b) Organisationsformen: der öffentlichen 
Pflichtschulen; 
darunter sind zu verstehen: 
1. hinsichtlich der Volksschulen: 

ein- bis achtklassige Volksschule mit acht 
Schulstufen, 

vierklassige Volksschule mit VIer Schul­
stufen, 

vierklassige Votksschule mit vier Schul­
stufen und Oberstufenklassen (bisher 
Abschlußklassen), 

Führung der Oberstufe d'er Volksschule 
in der Ausbauform der Volksschul­
oberstufe; 

2. hinsichtlich der Hauptschulen: 
Einzügigkeit der Hauptschule, 
Zweizügigkeit der Hauptschule; 

3. hinsichtlich der Sonderschulen: 
die verschiedenen Arten der Sonder­

schule je nach der Behinderungsart der 
Schüloer; 

4. hinsichtlich der Berufsschule: 
Jahresberufsschule' mit mindestens emem 

Schultag in der Woche, 
lehrgangsmäßig gefühl'te Berufsschule, 
saisonmäßig geführte Berufsschule; 

5. hinsichtlich des polytechnischen Lehr­
ganges: 
Führung in organisatorischem Zusam­

. menhang mit einer Volks-, Haupt- oder 
Sonderschule oder Berufsschule oder als 
selbständige Schule; 

6. hinsichtlich aller genannten öffentlichen 
Pfli.dnschulen: 
die Entscheidung über die Führung als 
als Knahen- und Mädchenschulen bezie­
hungsweise -klassen oder als Schulen be­
ziehungsweise Klassen mit koedukativem 
Unterricht. 

c) Errichtung, Erhaltung, Auflassung und 
Sprengel der, öffentlichen Pflichtschulen; 
diese Materie ist hinsichdich des Wirkungs­
bereiches des Bundes und der Länder be­
reits im gegenwärtigen Zeitpunkt durch 
die Bestimmungen des Schulerhaltungs­
Kompetenzgesetzes aus dem Jahre 195,5 
in gleicher Weise geregelt. 

d) Klassenschülerzahlen ; 
dabei handelt es sich um die Bestimmung 
der Zahl der Schüler, die in einer Klasse 
eIner öffentlichen Pflichtschule gleichzeitig 

unterrichtet werden dürfen; damit im Zu­
sammenhang ·stehen die Bestimmungen 
über die Teilung von K~assen In Parallel­
klassen. 

e) Unterrichtszeit; 
unter dem Begriff Unterrichtszeit ,i!st so­
wohl die Bestimmung der Mindest- oder 
Höchstzahl . der Unterrichtsstunden 'an 
einem Tag als auch' die Einteilung des 
Schuljahres (Ferialordnung) zu verstehen. 

In lit. d wird dem Bund die Grunds.atzgesetz­
gebung hinsichtlich &r Anstellungserfordernisse 
der Kindergärtnerinnen und der Erzieher an 
Horten und an Schülerheimen, die ausschließ­
lich oder vorwiegend für Schüler von Pflicht­
schulen bestimmt sind, vorbehalten. Diese Bestim­
mung erscheint deshalb notwendig-, weil im 
Sinne des Artikels 14 Abs. 9 den Ländern die 
Gesetzgebung und Vollz1iJehung auf dem Gebiete 
des Dienstrechtes der Kindel'gärtnerinnen und 
der genannten Erzieher zukommt. Da aber der 
Bund auf Grund der Generalklausel des Arti­
kels 14 Abs. 1 auch die Zuständigkeit zur Ge­
setzgebung und Vollziehung in den Angelegen­
heiten der Bildungsanstalten für Kindergärtne­
rinnen und für Erzieher hat, mußte durch diesen 
Vorbehalt gesichert werden, daß die an diesen 
Schulen ausgebildeten Kindergärtnerinnen und 
Erzieher auch tatsächlich an den' öffentlichen Kin­
dergär.ten, Horten und Schülerheimen verwendet 
werden. 

Zu Artikel 14 Abs. 4: 

Dieser Absatz zählt jene Angelegenheiten auf, 
welche in Gesetzgebung und Vollziehung Lan­
dessache sind. 

Auf die Bestimmung der lit. a dieses Absatzes 
wurde bereits im Zusammenhang mit Artikel 14 
Abs. 2 hingewiesen. Die Gesetzgebungs- und 
Vollziehungskompetenz der Länder hinsichtlich 
der Behördenzuständigkeit zur Ausübung der 
Diensthoheit über die lehrer für öffentliche 
Pflichtschulen wird jedoch, wie dies schon bisher 
der Fall war, dadurch eingeschränkt, daß ver­
bindlich vorgesehen wird, daß die Schulbehörden 
des Bundes auf Landes- und Bezirksebene bei be­
stimmten wesentlichen dienstrechrtlichen Ent­
schei,dungen mitzuwirken. haben. Hinsichtlich 
der Ernennungen, sonstigen Besetzungen von 
Dienstposten (wie zum Beispiel der Verleihung 
schulfester Stellen) und bei Auszeichnungen hat 
die Mitwirkung nunmehr jedenfalls in einem 
Vorschlagsrecht der Schulbehörde erster Instanz 
des Bundes zu bestehen. Unter Schulbehörde 
erster Instanz ·ist hinsichtlich der Volksschul­
lehrer, Hauptschullehrer und Sonderschullehrer 
sowie der Lehrer an polytechnischen Lehrgängen 
der Bezirksschulrat, hinsichtlich der Berufsschulen 
der Landesschulrat zu verstehen. 
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,Lit. b weist das Kindergartenwesen und das 
Hortwesen zur Gänze ,der Kompetenz d.er Län­
der zu. Damit wird. es den Ländern ermöglicht, 
auf diesem wichtigen Gebiet des Erziehungs­
wesens' die der Eigenart jedes Landes entspre­
chende selbständige Gestaltung zu finden. 

Zu Artikel 14 Abs. 5: 

Bei den in lit. a und bangeführten Einrich- '. 
tungen handelt es sich um Annexe zu Bundes­
lehranstalten, weshalb dem Bund - überein­
stimmend rmt der bisherigen Re'chtsla.ge - die 
Gesetzgebung und die Vollzieh urig auch inso­
weit vorhehalten wird, als sie sonst be'züglich 
der betreffenden Schularten (beziehungsweise 
des Dienstrechtes der Lehrer an solchen Schulen) 
auf Grund de~ Bestimmungen des Artikels 14 
Abs. 2 his 4 den Ländern zugewiesen ist. 

Zu Artikel 14 Abs. 6 und 7: 

Diese Bestimmungen enthalten eine Definition 
der Begriffe "öffentliche Schulen" und "Privat­
schulen". Dabei folgt der Entwurf der Definition, 
die bereits § 5 des Schulerhaltungs-Kompetenz­
gesetzes, BGBL Nr. 16211955, gegeben hat. In 
diesem Zusammenhang wird die allgemeine Zu­
gänglichkeir der öffentlichen Schulen verfassungs­
gesetzlich festgelegt. 

Zu Artikel 14 Abs. 8: 

Die darin enthaltene Befugnis.des Bundes zur 
Mängelrüge auch in jenen Angelegenheiten, die 
nach den Bestimmungen des Artikels 14 
Abs. 2 und 3 in die VoUziehung der Länder, 
fallen, ist der Bestimmung des Artikels 15 Abs. 2 
nachgebildet und findet ihr Vorbild in der Be­
stimmung des § 7 des Schulerhaltungs-Kompe­
tenzgesetzes, BGBI. Nr. 162/1955, welche bereits 
eine derartige Mängelrüge inden Angelegen­
heiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung 
der öffentlichen Pflichtschulen vorsieht. Eine 
solche Bestimmung erscheint notwendig, weil die 
den Ländern zugewiesenen Angelegenheiten, ins­
besondere hinsichtlich der öffentlichen Pflicht­
schulen, Voraussetzung für einen geordneten 
Smulbetrieb sind. Dem Bund muß daher die 
MÖglichkeit einer gewissen Einflußnahme bei 
Auftreten von Mängeln zukommen. Dazu 
kommt, daß bei der Neugestaltung der Bestim­
mungen über die Schulbehörden des Bundes 
(Artikel 81 a des Entwurfes) der erste Satz des 
Artikels 102 ades Bundes-Verfassungsgesetzes 
nicht übernommen wurde, welcher dem Bund 
die "oberste Leitung und Aufsicht über das ge­
samte Erziehungs- und Unterrichtswesen" zu­
sprach. Dies geschah deshaLb, weil der föderalisti­
sche Aufbau der Bundesverfassung eine "Ober­
aufsicht" des Bundes auf Gebieten, in denen den 
Ländern nach der Kompetenzverteilung die Voll­
ziehung zukommt, nicht kennt und die genannte 
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Bestimmung daher system widrig ist: § 7 des 
Schulerhaltungs-Kompetenzgesetzes hat für den 
darin geregelten Teilbereich diesem obersten 
Leitungs- und Aufsichtsrecht des Bundes erst 
einen Inhalt gegeben. 

Bezüglich der darin vorgesehenen Weisungen 
an den Landeshauptmann zur Abstellung von 
Mängeln ist schließlich zu bemerken, daß die im 
Artikel I Punkt 8 vorgesehene Einfügung einer 
lit. e in Artikel 142 Abs. 2 eine allfällige Sank­
tion im Falle der Nichtbefolgung einer solchen 
Weisung enthält. 

Zu Artikel 14 Abs. 9: 

Die Kompetenzregelung auf dem Gebiete des 
Dienstrechtes der Bedi,ensteten der Gebietskör­
perschaften ist allgemein in den Artikeln 10, 12 
und, 15 der Bundesverfassung g,eregelt. Nur 
soweit eine davon abweichende Regelung nor­
miert werden soll, wie dies bezüglich der Pflicht­
s.chullehrer im Artikel 14 Abs. 2 gesmieht, er­
scheint eine gesonderte Regelung hinsichtlich des 
Dienstrechtes der Lehrer erforderlich. Hingegen 
weicht der Entwurf nicht von dep allgemeinen 
Kompetenzbestimmungen ' hinsichtlich des 
Dienstrecht,es der Bundeslehrer einerseits und 
der von den Ländern und Gemeinden an­
gestellten Kindergärtnerit;men, Erzieher und 
Lehrer (soweit sie nicht Pflichtschullehrer sind), 
anderseits ab. Dies hat zur Folge, daß in Ab­
änderung der gegenwärtigen Rechtslage die Zu­
ständigkeit bezüglich des Dienstrechtes der von 
den Ländern und Gemeinden angestellten Kin­
dergärtnerinnen nunmehr auch hinsichtlich der 
Gesetzgebung in den Wirkungsbereich der Län­
der fällt. Ausgenommen davon ist lediglich die 
Festsetzung der Anstellungserfordernisse, hin­
sichtlich deren dem Bund die Grundsatzgesetz­
gebung vorbehalten wird (Artikel 14 Abs. 3 
lit. d). ' 

Zu Artikel 14 Abs. 10: 

Da die Vorarbeiten für eine endgültig,e Kom­
petenzverteilung auf dem Gebiete des land- und 
forstwirtschaftlichen Schulwesens gegenwärtig 
noch nicht so weit gediehen sind, daß diesbezüg­
liche Bestimmungen bereits in den vorliegenden 
Gesetzentwurf aufgenommen werden konnten, 
mußte in der vorliegenden Entwurfsbestimmung 
die diesbezügliche Regelung einem gesonderten 
Bundesverfassungsgesetz vorbehalten werden. 

Zu P~mkt 2: 

Diese Bestimmungen enthalten lediglich for­
male Ergänzungen des Artikels 15 Abs. 7 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes, die cl u ,eh die Ein­
fügung eines Artikels 14 in der Fassung des Ar­
tikels I Punkt 1 des vorliegenden Entwurfes 
notwendig sind. ' 
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Zu Punkt 3: 

Durch diese Bestimmung wird zwischen Arti­
kel 81 und Artikel 82 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes ein Unterabschnitt ,,4. Schulbehörden 
des Bundes" eingefügt, der die notwendigen Be­
stimmungen über die Organisation der Landes­
und Bezirksschulräte enthält. Khnliche Bestim­
mungen enthält derzeit Artikel 102 a des Bun­
des-Verfassungsgesetzes, welcher durch Punkt 5 
des Artikels I des vorliegenden Entwurfes aufge­
hoben werden soll. Die Neuplacierung der Be­
stimmungen über die Schulbehörden des Bundes 
als Artikel 81 a und Artikel 81 b findet ihre 
Begründung darin, daß es sich bei der Verwal­
tung des Bundes auf dem Gebiete des Schul­
wesens um eine unmittelbare Bundesverwa!tung 
handelt, welche im Dritten Hauptstück des Bun­
des-Verfassungsgesetzes (" Vollziehung des Bun­
des") zu regeln ist. Die gegenwärtige Regelung 
des Artikels 102 a befindet sich im Vierten 
Hauptstück. des Bundes7 Verfassungsgesetzes, wel­
ches die überschrift trägt: "Gesetzgebung und 
Vollziehung der Länder" und steht daher syste­
matisch an unrichtiger Stelle. 

Die Fassung des Artikels 81 a und des Arti­
kels 81 b im Sinne des vorliegenden Entwurfes 
bringt im wesentlichen keine materiellen Knde­
rungen der Rechtslage, wie sie bereits auf Grund 
des Artikels 102 a des.Bundes-Verfassungsgesetz,es 
besteht, mit sich. Die diesbezüglichen Bestim~ 
mungen wurden lediglich präziser gefaßt, wie es 
die darin· enthaltene, in der Bundesverwa!tung 
einmalige Regelung (vgl. die Erläuterungen zu 
Artikel 14 Abs. 3 lit. a des Entwurfes) not­
wendig macht. 

Die vorliegenden Bestimmung,en des Arti­
kels 81 a bilden die Grundlage für das im Ent­
wurf ebenfalls vorliegende Bundes-Schulauf­
si ch tsg esetz. 

Zu Artikel 81 a Abs. 1: 

Die Verwaltung des Bundes auf dem Gebiete 
des Schulwesens und auf dem Gebiete des Erzie­
hungswesens (soweit letzteres sich auf Schüler­
heime bezieht) wird durch diese Bestimmung dem 
zuständigen Bundesminister und den ihm unter­
stehenden Landes- und Bezirksschulräten über­
tragen, ausg,enommen jedoch die schon bi5her 
nicht in die Kompetenz der Landes- und Bezirks­
schulräte fallenden Angelegenheiten des Hoch­
schul- und Kunstakademiewesens sowie des land­
und forstwirtschaftlichen Schulwesens. 

Zu Artikel 81 a Abs. 2: 

Diese Bestimmung sieht entsprechend der seit 
dem JahJ:1e 1868 bestehenden Rechtslage vor, daß 
in jedem Land ein Landesschulrat, in jedem poli­
tischen Bezirk ein Bezirksschulrat einzurichten ist. 
Der Landesschulrat für das Land Wien hat auf 
Grund der Sonderstellung der Stadt Wien als 
Land und als' Gemeinde auch die Aufgaben des 

Bezirksschulrates zu besorgen. Die traditionelle 
Bezeichnung "Stadtschulrat für Wien" wird bei­
behalten. 

Zu Artikel 81 a Abs. 3: 

Diese Entwurfsbestimmung enthält die verfas­
sungsgesetzlichen Richtlinien für die einfache Ge­
setzgebung über die Organisation der Schulbe­
,hörden des Bundes. Es handelt sich also nicht 
-um unmittelbar anwendbares Recht, sondern um 
V,erfassungsrecht, das erst der Ausführung durch 
die einfache Gesetzgebung bedarf. 

In lit. a wird vorgesehen, daß im Rahmen der 
Schulbehörden des Bundes wiederum Kollegien 
einzurichten sind. Diese Regelung stimmt mit der 
vor 1934 beziehungsweise 1938' bestandenen 
Rechtslag.e überein, welche auch durch Ar­
tikel 102 ades Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
derzeitigen Fassung vorausgesetzt wird. Dadurch 
wird klargestellt, daß die auf Grund der unklaren 
Rechtslage nach 1945 in der Praxis bestehende 
monokratische Verwaltung in den Landes- und 
Bezirksschulräten ab dem Zeitpunkt des Inkraft­
treuens des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes zu be­
enden ist. Das Kollegium soll die politischen Ver­
hältnisse im Lande beziehungsweise im Bezirk 
widerspiegeln und für die wichtigen Angelegen­
heiten den politischen Willensträger der Behörde 
darstellen, wie dies bei den Bundesministerien der 
Bundesminister, bei den Kmtern der Landes­
regierung die Landes.regierung ist. Über die Art 
der Bestellung der Mitglieder der Kollegien sagt 
der vorliegende Entwurf nichts aus; die diesbezüg­
lichen Bestimmungen sind im Rahmen des vom 
Bund zu erlassenden Grundsatzgesetzes durch 
Ausführungsgesetze der Länder (Artikel 14 
Abs. 3 lit. a des Entwurfes) zu regeln. Der letzte 
Satz des Artikels 81 a Abs. 3 lit. a soll den Län­
dern lediglich ermöglichen, auch die Entsendung 
von Mitgliedern durch den Landtag vorzusehen. 
Dies ist desha,lb notwendig, weil nach den Be­
stimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 die Landtage lediglich zu 
Gesetzgebungsakten berufen sind, die Entsendung 
von Mitgliedern in Kollegien jedoch ein Akt der 
V ollziehung ist. 

Wie bisher soll nach den Bestimmungen der 
lit. b Präsident des Landesschulrates der Landes­
hauptmann, Vorsitzender des Bezirksschulrates 
der Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde sein. 
Beide sind jedoch in dieser Funktion nicht Organe 
des Landes, sondern Organe des Bundes. Der ein­
fachen Gesetzgebung bleibt es überlassen, die Be­
stellung eines Amtsführenden Präsidenten des 
Landesschulrates sowie eines Vizepräsidenten des 
Landesschulrates vorzusehen. Nach den Bestim­
mungen des im Entwurf vorliegenden Bundes­
Schulaufsichtsgesetzes wird die Entscheidung dar­
über, ob in einem Land ein Amtsführender Prä­
sident zu bestellen ist, der Landesausführungs­
gesetzgebung überlassen. Der Amtsführende Prä-
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sident des Landesschulrates soll in Hinkunft die 
gleiche Funktion haben, wie sie bisher bereits 
der "Geschäftsführende Präsident" innehatte. Er 
tritt in allen Angelegenheiten, die sich der Prä­
sident (der Landeshauptmann) nicht selbst vor­
behält, an dessen Stelle, stellt also dessen alter ego 
dar. Die Bestellung eines Vizepräsidenten, dem 
im Gegensatz dazu nur einsichinehmende und 
beratende Funktion zukommt, ist nur für die 
fünf nach der Einwohnerzahl größten Länder 
verbindlich vorgesehen. 

Im übrigen ist die Bestellu~g eines Vizeprä.si­
derrten unabhängig davon, ob ein Amtsführender 
Präsident bestellt wird oder nicht. 

Nach Et. c ist der Aufgabenbereich der Kol­
legien und der Präsidenten (Vorsitzenden) durch 
Gesetz zu bestimmen. Einige wichtige Angele­
genheiten, wie die Erlassung von Verordnungen 
und die Erstattung von Ernennungs,vorschlägen, 
sind jedoch nach der in Rede stehenden Ent­
wurfsbestimmung den Kollegien vorzubehalten. 

Durch die Bestimmungen der lit. d und lit. e 
soll für jene Fälle vorgesorgt werden, in denen 
zwischen den Sitzungen des Kollegiums in kol­
legialen Angelegenheiten dringliche Erledigungen 
zu treffen sind beziehungsweise das Kollegium 
beschluß unfähig ist. Im letzteren Falle über­
nimmt der Präsident (Vorsitzende) die Aufgaben 
des Kollegiums und es kQmmen ihm auch die 
Rechte des Kollegiums, insbesondere die Wei­
sungsfreiheit (Artikel 81 a Abs. 4), zu. 

Zu Artikel 81 a Abs. 4: 

Wie bereits zu der Entwurfsbestimmung des 
Artikels 14 Abs. 3 lit. a bemerkt worden ist, 
haben die Schulbehörden des Bundes auf Landes­
und Bezirhebe!).e eine ge'fisse Autonomie 
gegenüber den Obersten Organen der Voll­
ziehung, wie sie in der sonstigen unmittelbaren 
Bundesverwaltung sonst kaum gegeben ist. Insbe­
sondere kö!).nen den Schulbehörden in Ange­
legenheiten, die in den Wirkungsberei<;h der Kol­
legien faUen, Weisungen nicht erteilt werden. 
Ausgenommen von diesem Grundsatz sind Wei­
sungen, mit denen wegen Gesetzwidrigkeit die 
Durchführung eines Beschlusses des Kollegiums 
untersagt oder die Aufhebung einer vom Kol­
legium erlass,enen Verordnung angeordnet wird. 

. Gegen eine solche Weisung steht jedoch dem 
Kollegium das Recht zu, eine Beschwerde beim 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben (Organ~ 
beschwerde). Diese Regelung stimmt im wesent­
lichen inhaltlich mit Artikel 102 a Abs; 2 und 4 
des Bundes-Verfassungsgesetlies überein, doch 
wurde für die Verwaltungsgerichtshofbeschwerde 
von der Voraussetzung der Erschöpfung des In­
stan'zenzuges Abstand genommen. 

, 
Zu ,Artikel 81 a Abs. 5: 

Die Bestimmung des Artikels 102 a Abs. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes inder derzeitigen 
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Fassung enthält eine weitgehende Einschrän~ung 
des Rechtes des zuständigen Bundesministers, 
sich vom Zustand und den Leistungen der ihm 
im Wege der Landesschulräte umerstehenden 
Schulen zu überzeugen, die mit der rechtlichen 
und politischen Verantwortung des Bundes­
ministers für das ihm anvertraute Resso"rt nicht 
vereinbar ist. In der Praxis wirkt sich diese Be­
stimmung dahingehend aus, daß unvorher­
gesehene überprüfungen an Ort und Stelle un­
möglich sind. Die Bestimmung des Artikels 81 a 
Abs. 5 des Entwurfes weicht daher von der ge­
nannten Bestimmung des Bundes-Verfassungs- . 
gesetzes insofern ab, als sie das volle Recht des 
zuständigen Bundesministers zur Kontrolle der 
ihm unterstehenden Einrichtungen wiederher­
stellt. 

Zu Artikel 81 b Ahs. 1: 

Eine dieser Entwurfsbestimmung ähnliche 
Regelung sieht § 42 des übergangsgesetzes 1920 
in Z. 1 lit. d vor. Die dort vorgesehene Ein­
schränkung, daß das Recht zur Erstattung von 
Dreiervorschlägen durch die Landesschulräte nur 
insofern besteht, als es ihnen im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Verfassungs-übergangs­
gesetzes 1920 zustand, wurde nicht übernommen. 
Durch dieses Vorschlagsrecht ist den Landesschul­
räten ein weitgehender Einfluß auf die Besetzung 
der Dienstposten für Bundeslehrer und für 
Schulaufsichtsbeamte in ihrem Amtsbereich sowie 
auf die Bestellung der, Vorsitzenden und Mit­
glieder der Prüfungskommissionen für das Lehr­
amt an Haupt- und Sonderschulen gewahrt. 

Zu Artikel 81 b Abs. 3: 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich der­
jenigen des § 42 Z. 1 lit. c des übergangsgesetzes 
1920. Bezüglich des im letzten Satz der Ent­
wurfsbestimmung in Aussicht gestellten Bundesc 

. gesetzes, durch das die näheren ß.estimmungen 
zu regeln sind, enthält Artikel V des vorliegen­
den Entwurfes eine übergang~bestimmung. 

Zu Punkt 4: 
Obgleich durch die Zweite Verfassungsnovelle 

1929 die Bestimmung des Artikels 102 ades 
Bundes-Verfassungsgesetzes eingefügt und da­
durch die unmittelbare Bundesverwaltung auf 
dem Gebiete des Schulwesens in der Bundesver­
fassung vorgesehen worden ist, wurde damals 
der Artikel 102 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
nicht novelliert, welcher in seinem Abs. 2 jene 
Angelegenheiten aufzählt, die im Rahmen des 
verfassungsmäßig festgestellten Wirkungsberei­
ches unmittelbar von Bundesbehörden versehen 
werden können. Artikel I Punkt 4 des vorlie: 
genden Entwurfes ,enthält dies~ aus rechtstechni­
schen Gründen notwendige Ergänzung des 
Artikels 102 Abs. 2. 
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Zu .Punkt 5: 

Durch diese· Entwurfsbestimmung soll Ar­
tikel 102 a aufgehoben werden, da die in ihm 
enthaltenen Regelungen bereits in einem 
Artikel 81 a der Bundesverfassung eingefügt 
werden (vgl. Erläuterungen zu Punkt 3). 

Zu Punkt 6: 

Mit Rücksicht darauf, daß die Kollegien der 
Landes- und Bezirksschulräte gegen Weisungen 

. der übergeordneten Schulbehörde, mit denen 
die Durchführung eines kollegialen Beschlusses 

. wegen Gesetzwidrigkeit untersagt oder die Auf­
hebung einer vom Kollegium erlassenen Verord­
nung angeordnet wird, Beschwerde beim Ver­
waltungsgerichtshof erheben können, war auch 
eine Ergänzung des Artikels 130 Abs. 1 (im 
Rahmen der Bestimmungen der Bundesverfas­
sung über den Verwaltungsgerichtshof) not­
wendig. 

Zu Punkt 7: 

Gemäß Artikel 81 a Abs. 4 des Entwurfes 
sind die Landes- und Bezirksschulräte in jenen 
Angelegenheiten, die der kollegialen Beschluß~ 
fassung zugewiesen sind, weisungsfrei. Die über~ 
geordnete Schulbehörde kann nur wegen Ge­
setzwidrigkeit die Durchführung eines Beschlus­
ses untersagen oder die Aufhehung einer Ver­
ordnung anordnen. Wenn jedoch ein Bescheid, 
dem ein kollegiaLer Beschluß zugrunde liegt, be':: 
reits den Parteien zugestellt ist, ist das Recht 
der übergeordneten Schulbehörde wirkungslos. 
Eine notwendige Ergänzung der Rechte der 
übergeordneten Schulbehörde stellt daher im 
Hinblick auf die Weisungsfreiheit der Kollegien 
die im Artikel I Punkt 7 des Entwurfes enthal~ 
ten~ Neufassung des Artikels 131 Abs. 1 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes dar: Dabei wurde auch 
eine redaktionelle Anderung· vorgenommen, 
durch die das Erfordernis der Erschöpfung des 
Ins~anzenzuges vor Erhebung einer Beschwerde 
in den Angelegenheiten der sogenannten objek­
tiven Verwaltungsgerichtshofbeschwerde (Be­
schwerde eines Bundesministers in den An­
gelegenheit·en der Artikel. 11 und 12 gegen 
den Bescheid einer Landesbehörde) beseitigt 

. werden soll. Dies ist zweckmäßig, weil die 
Erhebung eines Rechtsmittels gegen einen Be­
scheid zwar den Parteien, nicht jedoch dem zur 
Erhebung der objektiven Verwaltungsg,erichts­
hofbes·chwerde berechtigten Bundesminister 
möglich ist und daher nach der derzeitigen Fas­
sung des Artikels 131 Abs. 1 des Bundes-Ver­
fassungsgesetz'es das. dem zuständigen Bundes­
minister eröffnete Beschwerderecht von Tat~ 
sachen. abhängt, die im Parteiwillen, nicht aber 
in seinem Willen gelegen sind. Sinnvollerweise 

I, 

kann das Erfordernis der Erschöpfung des In~ 
stanzenzuges nur zur Voraussetzung einer Par~ 
terenbeschwerde gegen einen Bescheid (Artikel 
131 Abs. 1 Z. 1 des Bundes~Verfassungsgesetzes) 
gemacht werden. 

Zu Punkt 8: . 

Bereits auf Grund der derzeitigen Fassung des 
Artikels 102 a Abs. 3 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes unterliegen die Vorsitzenden der Lan~ 
des,schulbehörden "und ihre Stellvertreter der 
sogenannten rechtlichen Ministerverantwortlich~ 
keit {Artikel 142 Abs. 2 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes), das heißt, sie können wegen 
einer durch ihre Amtstätigkeiterfolgten schuld­
haften Rechtsverletzung durch Beschluß der 
Bundesregierung vor dem Verfassungsgerichts­
hof angeklagt werden. Aus systematischen 
Gründen wurde von ·einer Aufnahme einer dem 
derzeitigen Artikel 102 a AbS. 3 des Bundes­
V.erfassungsgesetzes entsprechenden Bestimmung 
in die Neufassung der diesbezüglichen Regelun­
gen im Artikd 81 a abgesehen und an Stelle 
dessen eine entsprechende Ergänzung des Ar­
tikels 142 vorgesehen. Dabei wurden alle in 
Frage kommenden Bestimmungen des Artikels 
142 des Bundes-Verfassungsgesetzes entspre­
chendergän'Zt. Insbesondere war im' Hinblick 
auf die gemäß Arti'kel 81 a Abs. 3 lit.b des 
Entwurfes bestehende Personalunion der Funk­
tionen des Landeshauptmannes und des Präsiden~ 
ten des Landesschulrates in einer Person vorzu­
sehen, daß bei einem verurteilenden Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes, das auf den Verlust 
des Amtes lautet, beide Amter verlorengehen, da 
sonst das verurteilende Erkenntnis seinen Sinn 
verlieren würde. Der Landeshauptmann, der als 
Präsident des Landesschulrates vom Verfassungs­
gerichtshof ZUm v.erlustseines Amtes als Prä~ 
sident verurteilt würde, würde auf Grund der 
Bestimmungen des Artikels 81 a Abs. 3 lit. b 
dennoch sein Amt als Präsident beibehalten. Da 
ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, das 
den V'erlust des Amtes ausspricht, nur in äußerst 
schwerwiegenden Fällen zu erwarten ist, er­
scheint die in der Entwurfsfassung des Ar­
tikels 142 Abs. 4 vorgesehene Folge eines solchen 
Erkenn~nisses auch' gerechtfertigt. 

Zu Artikel II: 

Die Bestimmungen des Artikels 11 ensprechen 
jenen .de~ § 6 des Schuterhaltungs-Kompetenz­
gesetzes und haben den Zweck, die· Bildung von 
Gemeindeverbänden und die Umlegung des Be­
darfes dieser Gemeindeverbände auf die ange­
hörigen Gemeinden zum Zwecke der Errichtung 
und Erhaltung von öffentlichen Pflichtschulen, 
öffentlichen Schülerheimen und von öffentlichen 
Kindergärten und Horten zu ermöglichen. 
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Zu Artikel 111: 
Im Sinne der im Artikel I Z. 1 vorgesehenen 

Fassung des Artikels 14 Abs. 2, 3 und 4 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes kommt den Ländern 
die Gesetzgebung, Ausführungsgesetzgebung oder 
die Vollziehung . in verschiedenen Angelegen­
heiten der öffentlichen Pflichtschulen und in den 
Angdegenheiten des Dienstrechtes der Lehrer an 
solchen Schulen zu. Demgegenüber wurden schon 
bisher das Bundes-Blindenerziehungsinstitut und 
das Bundes-Taubstummeninstitut in Wien sowie 
die Bundes-Berufsschule für Uhrenindustrie in 
Kar1stein in Niederösterr,eich als Bundesschulen 
geführt. Gemäß § 8 des Schulerhaltungs-Kom­
petenzgesetzes kam, dem Bund in Abweichung 
von den übrigen Bestimmungen des Schulerhal­
tungs-Kompetenzgesetzes auch die Gesetzgebung 
und Vollziehung in den Angelegenheiten der Er­
richtung und Erhaltung der beiden erstgenannten 
Schulen zu. Im Hinblick auf die historische 
Entwicklung dieser Schulen erscheint es zweck­
mäßig, . in einer übergangsbestimmung sicher­
zustellen, daß bezüglich dieser drei Anstalten 
dem ~und weiterhin die volle Gesetzgebung und 
VollzIehung zukommt. 

Zu Artikel IV: 

Der Inhalt der Abs. 1 und 3 des Artikels IV 
des Entwurfes entspricht den Bestimmungen der 
§§ 5 und 6 Abs. 1 des Lehrerdienstr.echts-Kom­
petenzgesetzes. Der Abs. 2 des Artikels IV ent­
spricht der Bestimmung des § 4 des Lehrerdienst­
rech ts-Kompetenzgesetzes. 

Zu Artikel V: 
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Artikel 81 Abs. 3 genannten Bundesgesetzes 
durch die übergangsbestimmung des Artikels V 
aufrecht erhalten werden. 

Zu Artikel VI: 
Die staatlich'e Subventionierung konfessioneller 

privater Pflichtschulen in der Form sogenannter 
lebender Subventionen kann nur derart erfolgen, 
daß von den Ländern angestellte Lehrer für 
öffentliche Pflichtschulen diesen Privatschulen 
zugewiesen werden. Eine solch·e Subventionierung 
ist insbesondere hinsichtlich der katholischen 
Schulen durch das Konkordat mit dem Heiligep. 
Stuhl für die Republik Österreich verpflichtend. 
Da die Vollziehung auf dem Gebiete des Dienst­
rechtes der Pflichtschullehrer gemäß Artikel 14 
Abs. 2 .des Bundes-V erfassungsgese'tzes in der 
beabsichtigten Fassung den Ländern zukommt, 
erscheint eine entsprechende verfassungsrechtliche 
Vorsorge erforderlich. 

Zu Artikel VII: 
Zum Zwecke der überleitung der bestehenden 

Rechtsvorschriften auf dem Gebiete des Schul­
rechtes werden durch diese Bestimmung die §§ 2 
bis 6 des übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 
für anwendbar erklärt. Die weiteren Bestim­
mungen des Artikels VII beziehen sich auf die 
überleitung von der paktierten Gesetzgebung, 
wie sie derzeit auf Gnmd des § 42 übergangs­
gesetz besteht, zu der Auft~iIung des Wirkungs­
bereiches des Bundes und der Länder im Sinne 
der Neufassung des Artikels 14 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes. 

Zu Artikd VIII: 

Gemäß Artikel 81 b Abs. 3 des Bundes-Ver- Der einheitliche Kompetenztatbestand des 
fassungsgesetzes in der Fassung des vorliegenden Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesens, 
Entwurfes sind bei jedem Landesschulr.l t Quali- wie er in Artikel 14 des Bundes-Verfassungs-

. fikations- und Disziplinarkommissionen erster gesetzes in seiner derzeitigen Fassung hinsichtlich 
Instanz für die Bundeslehrer einzurichten. Die des Wirkungsbereiches des Bundes und· der 
nähere Regelung wird in der genannten Entwurfs- Länder einem gesonderten Bundesverfassungs­
bestimmung einem besonderen Bundesgesetz vor- gesetz vorbehalten worden ist, wird durch den 
behalten. Wie bereits in den Erläuterungen zu vorliegenden Entwurf in mehrere Kompetenz­
der genannten Bestimmung ausgeführt worden bereiche aufgegliedert. Die Kompetenzverteilung 
ist, entspricht sie dem Inhalt des § 42 Z. 1 lit. c des Artikels 14 in der Fassung des vodiegenden 
des übergangsgesetzes 1920. Auch in der Entwurfes enthält jedoch keine Bestimmungen 
zitierten Bestimmung des übergangsgesetzes 1920 über die Zuständigkeit des Bundes und der 
wurde das Nähere, insbesondere über die Zu- Länder auf dem Gebiete des Volksbildungs­
sammensetzung der Kommissionen und ihre wesens und auf dem Gebiete der sogenannten 
Funktionsdauer, der Regelung durCh ein Bundes- außerschulischen Jugenderziehung, wie sie durch 
gesetz vorbehalten. Dieses Bundesg.esetz ist bis' Jugendverbände und ähnliche Einrichtungen aus­
hlfute nicht erlassen worden. Für ,die Zusammen- geübt wird. Es war daher notwendig, diese An­
setzung, die BesteHung der Vorsitzenden und der gelegenheiten bis zu einer endgültigen Regelung 
Mitglieder und das Verfahren gelten derzeit die durch Bundesverfassungsgesetz, für die die' Zeit 
Bestimmungen der Lehrerdienstpragmatik vom derzeit noch nicht reif ist, weiterhin der Re-
28. Juli 1917, RGBI. Nr. 319, und die Bestim- gelung des § 42 übergangsgesetz 1920 (paktierte 
mungen der Verordnung vom 4. April 19-18" Gesetzgebu~g) zu unterwerfen. Dabei wurde 
RGBI. Nr. 133. Diese Rechtslage soll bis zur Er- davon abgesehen, den Begriff der außerschulischen 
lassung des in der Entwurfsbestimmung des Jugenderziehung positiv zu formulieren, da die 
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Entwicklung auf diesem Gebiete nom in zu 
starker Bewegung ist. Zum Zwecke der Ab­
grenzung gegenüber der Jugendwohlfahrt, der 
Jugendgerichtspflege und ähnlichen· Einrichtun­
gen, die unter Umständen auch unter dem 
Begriff Erziehungswesen verstanden werden 
könnten, wurde auf die derzeitige Fassung des 
Artikels 14 Bezug genommen. 

Zu Artikel IX: 
Die von der Kompetenzverteilung des Ar­

tikels 14 des Bundes~ Verfassungsgesetzes im Sinne 
des vorliegenden Entwurfes abweichenden Be­
stimmungen des § 2 des Minderheiten-Schul­
gesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, und 
die Bestimmung des § 3 des genannten Bundes­
verfassungsgesetzes, betreffend die Zuständigkeit 
des Bundes und der Länder in den Angelegen­
heiten der örtlichen Festlegung der für die 
slowenische Minderheit im besonderen in Betracht 
kommenden öffentlichen Volks- und Haupt­
schulen, sollen durch die Entwurfsbestimmung 
des Artikels IX aufrechterhalten werden. 

Zu Artikel X: 
Artikel X des Entwurfes sieht das Außer­

krafttreten der mit dem vorlieg,enden Entwurf 
in Widerspruch stehenden derzeitigen bundes­
verfassungsgesetzlichen Vorschriften vor. Dies 
soll allerdings nur insoweit geschehen, als sie sich 
nicht auf das land- und forstwirtschaftliche 
Sd1Ulwesen beziehen, das im Sinne der im Ent­
wurf vorgesehenen Fassung des Artikels 14 

Abs. 10 des Bundes-Verfassungsgesetzes nicht von 
der Kompet'eO:zverteilung des vorliegenden Ent­
wurfes erfaßt ist. 

Zu Artikel XI: 

Unter der Voraussetzung, daß der N a,mOtIlaJrat 
sowohl das im Entwu.rf vorliegende Bundes­
v'erfassung~gesetz alts auch die ebenfalls vor­
bereiteten Entwürfe für einfache Schulgesetze 
am gleichen Tage bes.chließt, müßte ein dem vor­
liegenden Entwurf entsprechendes Bundesverfas-, 
sungsgesetz mit ,dem Tag der Beschlußfassung 
durch. den Nationalrat in Kraft 1)reuen, weiJ bis 
zu seinem Inkrafttret·en der Nationalrat ZfUr 
Beschlußfassung über die einfachen Schu~ges,etze 
auf Grund des § 42 des üb~ngangsgesetzes 19'20 
ni,cht zustänaig wäre. Dies hätte zur Folge, daß 
dtte einfachen Schulgesetz.e, d~e der Nationalrat 
.beschließ,en w.ürde, verfass'Ulrugswidrig wären. 
Falls aber das In:kr,afttreten dieses Bund,esverfas­
sungsgesetzes mit dem Tage der Beschlußfassung 
dul'ch den Nationalrat vorgesehen wirld, besteht 
ein verfassungswidriger Zustand nur während 
des Zeitraumes zwischen dem T,ag der Beschluß­
fassung durch den Nationalrat und der Kund­
machung des ,dem ßmwurf entsprechenden 
Bundesverfassurrgsgesetzes im Bundesgesetzblatt. 
Dur,ch die Kundmachurug wird ,di'e im Zeitpunkte 
der Beschlußfassung der einfachen SchuJgesetze 
bestehende Verfassungswidrigkeit sani.ert. 

Zu Artikel XII: 

Artikel XII d:es En'twurfes enthält die VoIJ­
ZiUgsklausel. 
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Beiblatt zu den Erläuternden Bemerkungen zur Bundesverfas­
sungsnovelle 

Mit d.iesem BundesverfassUingsgesetz sind keine 
finanziellen Mehrkosten für den Bund und die 
Länder verbunden. 

Der Entwurf dieses Bundesverfassungsgesetz,es 
wurde allen Bundesmilnisterien, allen Kmtem der 
Landesregierung, allen Landessdmlräten, den ge­
setzlich ;vnerka.IlJDten Kirchen und Religions­
gesellschaften;, der BUindeskammer der gewerb-

lichen Wirtschaft, d.em Arbeiterkammerta,g, der 
Präsidente,nkonferenz der Landwirtschaftskam­
mern, dem Landarbeite.rkammertag und dem 
österreichischen Gewerksch.aftsbuM zur Stel­
lungnahme übermittelt. Die innerhalb' der Frist 0 

zur Ahgabe einer Stellungnahme eingelangten 
Gutachten wurden der Ausarbeiwng des vor­
liegenden Entwurfes zugrunde gelegt. 
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